
Hinweis

Zur Leistung von Gemeinschaftsstunden ist ent-
sprechend dem Bundeskleingartengesetz und
dem Kleingartenpachtvertrag jeder Nutzer ver-
pflichtet.

Die Gemeinschaftsstunden ist ein Teil des Bei-
trages.

Beteiligt sich der Pächter / Nutzer nicht an den
Gemeinschaftsarbeiten, so ist der Verein be-
rechtigt, vom Säumigen eine finanzielle Abgel-
tung zu verlangen, deren Höhe von der Mitglie-
derversammlung des Vereins festgelegt wird.

Die Verweigerung von Gemeinschaftsleistungen
stellt eine nicht unerhebliche Verletzung der
Kleingärtnerpflichten dar und ist ein Kündigungs-
grund nach § 9, Abs. 1, Nr. 1 des BkleingG.
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Verein (Stempel)

Nachweiskarte

Gemeinschaftsleistungen für Gartenfreund(in)

Gartenpazelle Nr

Die Nachweiskarte ist bei Beginn der Arbeit dem
Vorstandsmitglied oder Beauftragten des Vor-
standes abzugeben und bei Beendigung wieder
in Empfang zu nehmen.
Außerdem ist die Karte auf Aufforderung dem
Vorstand zu überlassen.
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